
Amtliches

Kreis D Kistt
für de« Unterlahttkreis.

Amtliche- Blatt für die Bekanntmachnngen des LaudratSamteS und de- KreisauSschuffe».

Nr . 83 Diez, Dienstag den 8. Marz l«30 60 , LayegKVg

Diez,  den 24. Februar 1920.
A« die Herreu Bürgermeister der Landgemeinden

Betrifft - Ermerbstosenfür sorge.
Tie Herren Bürgermeister , in deren Gemeinden Er-

wcrbslosenfnrsorge eingerichtet ist, wollen folgende Fristen
beachten. > -

1. Alle 10 Tage, zunr 9., 19. nnd 29. jeden Monats,

telephonische Anzeige der Namen der an diesem Tage^vor¬
handenen Erwerbslosen , zur Mitteilung an den Herrn
Kreisdelegierten.

2. Zum Fünfzehnten und Letzten jedes Monats zu sta¬
tistischen Zwecken: Zusammenstellung , ans der ersichtlich
ist, welche Beträge im abgelaufenen halben Monat au die
männlichen und weiblichen Personen gezahlt worden sind,
wie folgt:

Namen

Zahl der
Hauptempfünger

weiblich
mit 8,50 M

männlich
mit 3,50 M

Unterstützung
pro Tag

Ehe¬
frauen

mit '
1,75 M
Unter¬
stützung

Zahl der
Familienange¬

hörigen
mit 1,25 dl Unter¬

stützung täglich
männlich weiblich

Zahl der
Wochen¬
tage, für

die Unter¬
stützung
gezahlt
wurde

Unterstühungs-
betrag für
den letzten

halben Monat

Ji‘ 4

Bemerkungen

3. Um Ersten jedes Monats für die Geltendmachung des Erstattungsanspruchs folgende Nachweisung:

«verausgabter
Gesamt  b etr  a g
(in einer Summe)

M j 4

Von dem Betrage in Spalte 1
entfallen auf „

Van der
Summe der
Sp . 2 u. *

kämmt in Ab
zug der ge¬
zahlte Vor¬
schuß von

Ji.

Mithin sind noch
zu erstatten

Ji  4

Bemerkungen
Falls Erhöhung der Reichsbeihilse

§ 4 der Verordnung beantragt wird, ist
anzugeben:

a! fall an Einkommensteuer
b) Kommunalzuschlag zur Staatsein¬

kommensteuer für das lfd. Rech¬
nungsjahr ,

c) Sonstige Begründung

das Reich
mit

M 4

den Staat
4/,o mit

M. | 4
1 2 3 4 5 6

der, tvenn es sich um Elsaß-Lothringer Flüchtlinge handelt , folgende weitere Nachweisuug brizufügen ist

Name und Stand
der unterstützten
Erwerbslosen

Angabe der
Wohnortgemeinden in

Elsaß.Lolhringen

Gesamt¬
unterstützung

jHt  j 4

Anteil für die
Wohnortgcineindeu
(2/,, des Betrages

in Spalte 3)

M | 4

Bemerkungen

G

Die Nachweisung zu 3 ist, soweit nicht vorgedruckt , mit
folgender Bescheinigung zu versehen:

„Die Richtigkeit wird mit der Versicherung amtlich be¬
scheinigt, daß die Beträge unter Znnehaltung der durch
die Verordnungen gegebenen Bestimmungen gezahlt und daß
insbesondere dre nach der Reichsverordnung über ErwecbL-
losenfürsorge in der Fassung vom 23. April 1919 zulässigen
Höchstsätze nicht überschritten worden sind."

Tie Nachweisnngen sind an die Krciskominunalkasse zu
adressieren. Formulare sind hier anzusordern.

Wegen der mir gesetzten kurzen Fristen zur Weiter-
keitung dieser Anzeigen und Nachweisnngen muß ich
dringend um pünktliche Erledigung er¬
suche «.

Nach der Nachweisung zu 3 werden den Gemeinden nur
zehn Zwölftel ihrer Auslagen erstattet , zwei Zwölft-P blei¬
ben ihnen endgiltig zur Last. Diese letzten zwei Zwölftel
werden ans Antrag auch noch erstattet , wenn -es sich um
Ebaß -Lothringer Flüchtlinge handelt.

5. lieber Bewilligung , Belastung oder Entziehung der
Unterstütznng beschließt der unter dem Vorsitz des Bürger¬
meisters aus 2 Arbeitnehmern nnd 2 Arbeitgebern be¬
stehende Gemeindefülsorgeausschuß. Wo ein solcher noch
nicht besteht, ist er sofort einzurichten.

Dsr Vorsitzende deS KreiSau - schukseS.
J . B . i

Scheuern.
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Anordnung
über das Schlachten Vs« Ziegenmutter-

uns Schaflämmern.
Auf Grund des §. 4 der Bekanntmachung deö Stell¬

vertreters des Reichskanzlers über ein Schlachtverbot für
trächtige Kühe und Sauen vom 26. August 1915 (ReichS-
Ge'etzbl. S . 515) wird hierdurch folgendes bestimrut:

8 1.
Tie Schlachtung aller Schaflämmer und Ziegenmutter¬

lämmer , die in diesem Jahre geboren sind oder geboren
werden, wird bis auf weiteres verboten.

8 2.
Das Verbot findet keine Anwendung auf Schlachtungen,

die erfolgen, weil zu befürchten ist, daß das Tier an einer
Erkrankung verenden werde, -oder weil es infolge eines
llnglücksfalles sofort getötet werden muß. Solche Schlach¬
tungen sind innerhalb 24 Stunden nach der Schlachtung der
für den Schlachtungsort zuständigen Ortspolizeibehörde an-
zuzeioen.

8 3.
Ausnahmen von diesem Verbot können aus dringenden

wirtschaftlichen Gründen vom Landrat , in Stadl kr eisen von
der Ortspolizeibehörde , zugelassen werden.

8 4.
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden ge¬

mäß 8 5 der eingangs erwähnten Bekanntmachung mit
Geldstrafe bis zu 1500 Mk. oder mit Gefängnis bis zu drei
Monaten bestraft.

8 5.
Tie Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmach¬

ung im Teutschen Reichs- und Preußischen Staatsanzeiger
in 'Kraft . . l

Berlin,  den 28. Januar 1920.
Der Minister für Lanvwirtschaft,

. Domänen und Morsten,
gez Braun.

* * *

J .-Nr . II . 2058.. Diez,  den 24. Februar 1920.
Tie Herren Bürgermeister werden ersucht, vorstehende

Anordnung zur allgemeinen Kenntnis zu bringen und für
ihre Durchführung Sorge zu tragen.

Anträge auf Zulassung einer Ausnahme auf Grund
des 8 3 find mir nach Bescheinigung durch die Ortspolize :-
behörden einzureichen.

Der Landrat.
I Br

Scheuern. __
J .-Nr . 2077 II . Die ; , den 25. Februar 1920.

Betr .: Sicherstellung von Kartoffeln,
zwecks Abgabe au die vom Hochwasser betrof¬
fenen Gemeinden.

Ich erinnere an meine Umdruck-Verfügung vom 12.
d. Mts ., J .-Nr . 1657 II, betr . Sicherstellung von Kar¬
toffeln zwecks Abgabe an die vom Hochwasser betroffenen
Gemeinden, und erwarte ihre Erledigung bestimmt bin¬
nen 3 Tagen.

Der Vorsitzende des Kreisausschujses.
I V. :

S cheuern. _
I. 1281. Diez,  den 26. Februar 1920.

ft» di- Ortspolizeibehörden des Kreise«.
Betrifft : Handhabung der baupolizeilichen

Bestimmungen.
Es ist die Warnehmung gemacht worden, daß vielfach

genebmigungsflichtige Bauten ausgeführt werden, ohne daß
sie baupolizeilich genehmigt sind. Auch wird von zenehmrg-
teu Bauausführungen willkürlich abgewichen, ohne baß tue,e
Abweichungen baupolizeilich genehmigt find. Dies ' gibt mir
Veranlassung , wiederholt daraus hinzuweisen, daß

1. ohne baupolizeiliche Genehmigung Neu-, Erweiterungs-
und Umbauten nicht hergestellt werden dürfen,

2. in solchen Fällen , in denen bei der Ausführung eines
Baues von der genehmigten Bauzeichnung abgewichen
werden soll, dies erst nach eingeholter neuer Bauerlaub¬
nis geschehen darf,

*. von dem erfolgten Beginne der genehmigten Bauaus-
fühtung durch den Bauherrn oder feinem Vertreter
binnen 3 Tagen der Ortspolizeibehörd » schriftlich b»-
richtet werden muß.
Ich bitte , diese Grundregel für die Durchführung der

baupolizeilichen Vorschriften immer wieder den Beteiligten,
insbesondere aber auch den Bauhandwerkern ins Gedächtnis
zurückzurufen. Besonders die letzteren sind berufen, die
Bauherrn auf die ihnen vielfach nicht bekannten bauvvlizei-
licheu Vorschriften zu verweisen uns dadurch Uebertretungsn
zu verhindern . Den verantwortlichen Banhanowerkern
fallen in gleichein Maße, wie dem Bauherrn , die Folgen
zur Last, wenn bei der Ausführung die gesetzlichen Vor¬
schriften außer Acht gelassen werden. Auch kann neben
der Bestrafung die Untersagung des Gewerbes als Bau-
unternehmer öder Bauleiter für den verantwortlichen Bau¬
handwerker die Folge seines Verhaltens sein.

Schließlich darf ich von den Ortspolizeibehörden er¬
warten , daß Sie sich die Ueberwachung der Bauausführun¬
gen in ihren Gemeinden angelegen sein lassen und beizeiten
dagegen einschreiten, wenn genehmigungspflichtige Bauten
ohne vorher eingeholte baupolizeiliche Genehmigung in An¬
griff genommen worden.

Der Land rat.
J . V. :

S che u e r n._
J .-Nr. ii . 2057. Diez,  den 26. Februar 1920.

Bekanntmachung.
Die Kreisschulinspekiinnsgcschäfte des Schulaufficktsbe-

zirks Freiendiez, bestehend aus den Schulverbänden Bal¬
duinstein , Biebrich, Cramberg , Freiendiez, Geilnau . Lauren-
burq , Scheidt, Schönborn , Ster'nsberg und Wasenbach find
von der Regierung, Abteilung für Kirchen- und Schulwesen
in Wiesbaden vom 1. März ds . Js . ab dem R e kt o r V o l l-
rath in Freiendiez  übertragen worden.

Der Lanvrat
I . V. :

Sdi e gern. _
I. 1288. Diez,  den 1. März 1920.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Betr.: Vogelschutz.
Ich ersuche Sie , die Vertrauensmänner für oen Vogel¬

schutz zu veranlassen, von sämtlichen für den Vogelschutz
wichtigen Beobachtungen im abgelaufenen Berichtsjahre mrr
gemäß Ziffer 7 der Leitsätze bis zum 15. d. Mts . eine
Mitteilung zu machen.

Der Landrat.
I . V. r

Scheuern . _

J .-Nr . II . 2057. Diez,  den 26. Februar 1920.
Bekanntmachung.

Die Kreisschnlinspektionsgeschästedes Schulaufsichtsbe-
zirks Diez, bestehend aus den Schulverbänden Altendiez,
Aull , Birlenbach , Charlottenberg , Diez, Dörnberg , Törn-
bergerhütte , Eppenrod, Gückingen, Hambach, Hefftenbach.
Hl'rfchberg, Holzappel, Horhausen, Jsselbach und Langem
wi,er? sind von der Regierung , Abteilung für Kirchen- und
Schulwesen in Wiesbaden vom 1. März d. Js . ab dem
Rektor Grün m Diez  übertragen worden.

Der Landrat.
I . V. r

Sch euern ._ _

Ansschreiben.
Ju der Zeit vom 14. bis 16. Febr . 1920 wurde hier

aus "einem verschlossenen Schuppen von einem Personen-
Hrcntwaoen ein Magnet , Typ : Z. E . V. 4o a, Nr . ^ 399951,
im Werte von 800 Mk. entwendet.

Da in letzten Wochen wiederholt Magnete aus Kraft¬
wagen gestohlen wurden, besteht der Verdacht, daß tue Tater
dieselben besonders im besetzten Gebiete an Krafiwagem 'e-
siüer oder Automobilhändler verkaufen. ,

° lim Anstellung von Ermittelungen und evtl. Nachrlcht
wird ersucht. ^ , .. . ..

Limburg,  den 17. Februar 1920.
Die Polizeiverwaltnng.

I . A.: Kleiter,  Polizeikommissar.
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